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Bitte beachten Sie auch das Dokument 

„Informationshinweis für den 

Todesfall eines Angehörigen”, das 

Ihnen von dem Sie betreuenden 

Personal zur Verfügung gestellt wird 

und genauere Angaben enthält. 

KONTAKTE 

Medizinische 
Krankenhausleitung 
für hygienische und 

gesundheitliche 
Funktionen und 

Risikoprävention 

045 8122179 

045 8121930 

dmo. igienico.sanità rie@aovr. 
veneto.it 

Tätigkeitsmodul 
LEICHENZELLE BTR 

Leichenzelle BR 
045 8124320 

cella.salme.br@aovr.veneto.it 

Leichenzelle BT 
045 8122168 

cella.salme.bt@aovr.veneto.it 

KOMPLEXE EINHEIT 

MEDIZINISCHE 

KRANKENHAUSLEITUNG FÜR 

HYGIENISCHE UND 

GESUNDHEITLICHE 

FUNKTIONEN UND 

RISIKOPRÄVENTION 

TÄTIGKEITSMODUL LEICHENZELLE  
BTR 

Mit Respekt vor Ihrer Trauer und mit 

aufrichtigem Beileid möchten wir Ihnen 

einige Informationen zur Verfügung 

stellen. 

 



 

• Der Leichnam des/der Verstorbenen 

bleibt nach dem Tod wenigstens 2 

Stunden lang auf der 

Krankenstation; 

• Auf Wunsch der Angehörigen steht 

religiöse Seelsorge durch die 

Krankenhausseelsorger zur 

Verfügung (Borgo Trento 045 8122110 

- Borgo Roma 045 8124314). Auf den 

Krankenstationen liegt eine Liste mit 

den Kontaktdaten der Vertreter der 

gängigsten Konfessionen aus. 

• Nicht wertvolle persönliche 

Gegenstände (z.B. Kleidung, Brillen, 

Kleidungsstücke usw.), die auf der 

Krankenstation zurückgelassen 

werden, können 15 Tage nach dem 

Ableben entsorgt werden. 

• Die Bekleidung und 

Verschönerung des Angehörigen 

obliegen dem Bestattungs-

unternehmen, an das Sie sich wenden 

möchten; 

• Die Besichtigung des/der 

Verstorbenen in der Leichenhalle ist 

ausschließlich 1 Stunde vor der 

Trauerfeier vorgesehen; 

• Die Wahl des Bestattungs-

unternehmens, das Sie beauftragen 

möchten, obliegt ausschließlich Ihnen. 

• Falls der/die Verstorbene länger 

als 30 Tage in der Leichenhalle 

verbleibt, wird eine entsprechende 

Meldung an die Bestattungspolizei 

Verona weitergeleitet. 

Es wird auf Folgendes hingewiesen: 

• Dem Krankenhauspersonal ist es 

untersagt, jegliche Form von 

Vergütung für erbrachte 

Dienstleistungen anzunehmen; 

• Das Krankenhauspersonal ist 

nicht befugt, Namen und 

Adressen von Bestattungs-

unternehmen anzugeben; 

• Kein Bestattungsunternehmen 

darf innerhalb des 

Krankenhausgeländes in 

irgendeiner Form seine 

Dienstleistungen anbieten. 

Sollte dies geschehen, was in 

erster Linie Ihren Schmerz 

verletzt, bitten wir Sie, dies 

unverzüglich dem Büro für 

Beziehungen zur Öffentlichkeit 

(URP) dieses Krankenhauses zu 

melden. 


